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A. Einleitung

I. Einführung

„But what is the logical difference between a scar on the flesh and a scar on the mind? If a
scar on the flesh is compensable although it causes no pecuniary loss why should a scar on
the mind be any the less compensable?“1

Mit diesen Worten begründete die kanadische Richterin Mary Southin in der
Entscheidung McDermott v Ramadanovic Estate einen Schadensersatzanspruch
bereits für geringere emotionale und psychische Beeinträchtigungen. Sie machte
damit deutlich, dass noch Schwierigkeiten und Bedenken bestehen, psychische
Verletzungen in der gleichen Weise anzuerkennen wie physische Verletzungen.

Was sind die Gründe für eine solche Zurückhaltung? Die Psyche eines Menschen
ist nur schwer rational zu fassen, so dass auch deren Verletzung nicht messbar ist.
Dagegen sind physische Verletzungen leichter erkennbar. Daher ist es meist einfa-
cher, selbst für „kleinste Kratzer“ mit Erfolg Schadensersatz zu verlangen als für
schwere Depressionen2. Warum wird Schadensersatz für psychische Verletzungen
nur in wenigen Fällen gewährt? Es bestehe die Gefahr, dass eine umfassende An-
erkennung einer Schadenersatzpflicht die Haftung ausufern lasse3. Auch könne der
Grund für eine unterschiedliche Behandlung in Beweisproblemen gesehen werden,
weil es schwieriger sei, eine psychische Verletzung nachzuweisen4. Daraus resultiere

1 McDermott v Ramadanovic Estate, 1. Juni 1988 B.C.S.C, [1988] 44 C.C.L.T., 249 (259).
2 Mit Beispielen zum englischen Recht Teff, Causing Psychiatric and Emotional Harm S. 2.

In der deutschen Instanzenrechtsprechung lassen sich viele Beispiele ausmachen, in denen auch
bei nur leichten Prellungen eine Schadensersatzpflicht anerkannt und Schmerzensgeld zuge-
sprochen wurde, z. B. OLG Saarbrücken, Urt. v. 8. Juni 2010 – 4 U 468/09, SP 2010, 393; AG
Ludwigshafen amRhein, Urt. v. 19. Juli 2001 – 2 e C 169/01, ZfS 2001, 452; AGRastatt, Urt. v.
2. Dezember 1999 – 1 C 127/98, ZfS 2000, 147. In Deutschland versagt die Rechtsprechung
aber zumindest bei sogenannten Bagatellverletzungen das Schmerzensgeld. Das ändert aber
nichts am Ersatz der materiellen Schäden, BGH, Urt. v. 14. Januar 1992 – VI ZR 120/91, NJW
1992, 1043 (1043); BGH,Urt. v. 27. Mai 1993 – III ZR 59/92,NJW1993, 2173 (2175)=BGHZ
122, 363, insoweit nicht abgedruckt.

3 Im Common Law spricht man vom sogenannten „floodgate argument“, Barker, The Law
of Torts in Australia, 5th ed. S. 469; Cane, Atiyah’s Accidents Compensation and the Law,
8th ed. S. 84; Sappideen/Vines, Fleming’s The Law of Torts, 10th ed. S. 175 f.

4 Barker, The Law of Torts in Australia, 5th ed. S. 470; Cane, Atiyah’s Accidents Com-
pensation and the Law, 8th ed. S. 83.



dieGefahr, dass betrügerischeKlagen erhobenwerden könnten, weil eine psychische
Verletzung leichter vorgetäuscht werden könne5.

Im Folgenden wird eine bestimmte Art von psychischen Verletzungen und ihre
rechtlichen Bewertung untersucht.

1. Problematik

Gegenstand der Arbeit ist der Vergleich der Behandlung des Schockschadens im
deutschen Recht und im Common Law unter Berücksichtigung der rechtsge-
schichtlichen Entwicklung.

Der Begriff des Schockschadens hat sich nach der Grundsatzentscheidung des
Bundesgerichtshofs vom11. Mai 19716 für folgende haftungsrechtliche Problematik
etabliert7: Unter einem Schockschaden versteht man die Situation, in der jemand
durch das Miterleben eines Unfalls, den späteren Anblick der Unfallfolgen, oder die
Nachricht vom Unfall oder eines sonstigen schrecklichen Ereignisses eine psychi-
sche Beeinträchtigung erleidet, ohne dabei physisch verletzt zu sein8.

Ein rechtlich relevanter Schockschaden lag danach etwa vor, als eine Frau vom
Unfalltod ihres Ehemannes erfuhr, dadurch einen Nervenzusammenbruch erlitt und
in Folge dessen mehrere Wochen nicht in der Lage war zu arbeiten9.

Auch wurde die Haftung für einen Schockschaden in einem Fall problematisiert,
in dem aufgrund von mangelnden Sicherheitsvorkehrungen in einem Fußballstadion
eine Massenpanik entstand. Hierbei kamen viele Menschen zu Tode, andere wurden
schwer verletzt. Die Angehörigen der unmittelbaren Opfer – die Eltern und weitere
Angehörige – erlitten schwere psychische Traumata, als sie von dem tragischen
Ereignis erfuhren. Sie befanden sich teilweise selbst im Stadion, teilweise erfuhren
sie von der Katastrophe durch das Fernsehen10.

5 McLoughlin v O’Brian, 6. Mai 1982 H.L., [1983] 1 A.C., 410 (421); Sappideen/Vines,
Fleming’s The Law of Torts, 10th ed. S. 175; ähnlich auch Elsner, NJW 2007, 2764 (2766).

6 BGH, Urt. v. 11. Mai 1971 – VI ZR 78/70, BGHZ 56, 163.
7 Wagner, in: MünchKomm, BGB, 6. Aufl., § 823 Rdnr. 143. Zuvor war die Problematik

unter dem Begriff der Schreckwirkung oder des Fernwirkungsschadens erörtert worden, RG,
Urt. v. 15. Januar 1938 – VI 168/37, RGZ 157, 11 (13 f.); vgl. auch die rechtsvergleichende
Monografie zum Schweizer Recht von W. Fischer, Ausservertragliche Haftung für Schock-
schäden Dritter.

8 Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, 3. Aufl. S. 1540; ähnliche Definition bei
Schiemann, in: Staudinger, BGB, 2005, § 249 Rdnr. 43. Auch wenn der Begriff des Schock-
schadens ungenau erscheint, weil es sich vor allem um ein Problem der Haftungsbegründung
handelt und nicht um einen Fall des Haftungsumfangs, hat der Begriff des Schockschadens
einen festen Platz in der juristischen Terminologie, hierzu etwa R. Schmidt, Die Haftung für
Schockschäden nach § 823 I BGB als Problem der wertenden Normenkonkretisierung S. 20.

9 BGH, Urt. v. 11. Mai 1971 – VI ZR 78/70, BGHZ 56, 163 (165).
10 Alcock v Chief Constable of the South Yorkshire Police, 28. November 1991 H.L.,

[1992] 1 A.C., 310.
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Eine weitere Fallkonstellation, in der ein Schockschaden angenommen wurde,
betraf ein schweres Zugunglück, bei dem eine rettungswillige Person zur Unfallstelle
geeilt war und mehrere Stunden versucht hatte, Opfer aus den Trümmern zu bergen.
Durch das Erleben dieser Ereignisse litt der Retter unter psychoneurotischen Aus-
wirkungen. Er war deshalb mehrere Wochen nicht in der Lage, seiner Arbeit
nachzugehen11.

Schließlich stellte sich die Problematik des Schockschadens, als eine Frau mit-
ansehenmusste, wie ihr geliebter Hund überfahrenwurde. Nach diesemUnfall litt sie
unter schweren Anpassungsstörungen sowie unter einer schweren depressiven
Episode12.

In all diesen Fällen stellt sich rechtlich die Frage, ob der Unfallverursacher neben
den Verletzungen der direkten Unfallopfer13 auch für die psychischen Beeinträch-
tigungen der weiteren Personen haftet, welche in Folge des Unfalls eingetreten sind.

2. Fragestellung

Für die untersuchten Rechtsordnungen soll unter Berücksichtigung der Rechts-
geschichte gezeigt werden, inwiefern es sich bei solchen psychischen Beeinträch-
tigungen überhaupt um eine Verletzung handelt und welche Anforderungen gege-
benenfalls an die psychische Beeinträchtigung gestellt werden.

Welche Beziehung muss zwischen dem unmittelbar Verletzten des Unfalls und
der psychisch beeinträchtigten Person vorliegen, um eine Haftung zu bejahen?
Bedarf es insbesondere einer bestimmten familiären Nähebeziehung, damit ein
Schadensersatzanspruch gewährt wird? Handelt es sich bei möglichen Ersatzan-
sprüchen um einen Ausgleich für den Verlust von nahen Angehörigen? Können auch
Personen, welche das Opfer nicht kannten, Schadensersatzansprüche gegen den
Unfallverursacher geltend machen, wenn sie durch das Miterleben des Unfalls
psychisch traumatisiert sind?

Werden bestimmte Anforderungen an die Umstände des Unfalls gestellt? Muss
das schockgeschädigte Opfer selbst an der Unfallstelle anwesend sein oder ist es
ausreichend, wenn es in anderer Weise über das Ereignis benachrichtigt wird?

Können Kriterien ausgemacht werden, welche stets zu der Anerkennung eines
Schadensersatzanspruchs führen?WelcheKriterien spielen grundsätzlich eine Rolle,
um einen Schadensersatzanspruch anzunehmen?

11 Chadwick v British Transport Commission, 12. Mai 1967 H.C., [1967] 1 W.L.R., 912.
12 BGH, Urt. v. 20. März 2012 – VI ZR 114/11, BGHZ 193, 34.
13 Für die hier beschriebenen Fälle wären dies der Ehemann, die Schwerverletzten und die

Toten im Fußballstadion, die Opfer des Zugunglücks sowie der getötete Hund.

I. Einführung 23

http://www.duncker-humblot.de



